
Eckdaten zu den Richtlinien des Kirchlichen Jugendplans: 
 keine Antragstellung 

 Teilnehmende zw. 10 und 26 Jahren 

 pro 5 TN 1 Betreuer (auch älter als 26 Jahre) 

 min. 5 TN 

 max. 75% der Gesamtkosten können gefördert werden 

 Bagatellgrenze: 50€  

 

Ausfüllhilfe für oaseBW (KJP) 

 digitale Unterschrift notwendig (ohne Zusendung in gedruckter Form) 

 

III.1.a) Religiöse Maßnahmen oder Freizeiten mit religiösen Arbeitseinheiten 

 Fördertitel 10  

 3,50 Euro pro AE (2,5 Stunden) und zuschussfähiger Person 

 Programm und TN- und Betreuerliste (als PDF-Anhang) hochladen 

 

III.1.b) Klostertage/Taizé 

 Fördertitel 11  

 7 Euro pro Tag und zuschussfähiger Person 

 An- und Abreisetag gelten als ein Tag  

 Max. 6 Tage zuschussfähig 

 TN- und Betreuerliste (als PDF-Anhang) hochladen 

 Bericht über die Teilnahme am Verlauf des Klosterlebens, oder eine  
Bescheinigung des Klosters über die Teilnahme am Klosterleben (Klostertage) 

 Kopie des Kostenbelegs für Unterkunft und Verpflegung (Taizé) 
 

III.1.c) Pilgerreise/Wallfahrt 
 Fördertitel 12  

 7 Euro pro TN und zuschussfähiger Person 

 die Hälfte der Tage ist anrechenbar 

 max. 6 Tage zuschussfähig 

 Programm und TN- und Betreuerliste (als PDF-Anhang) hochladen 
 
III.1.d +e) wie a zu beantragen    

 
 

Zuschüsse für Bildungsveranstaltungen, die der interkulturellen Begegnung 

dienen, können nicht in oaseBW sondern per E-Mail beantragt werden. 

(zuschuss@bdkj-bja.drs.de) 
 


